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Worin beſtehen aber die Aemter , welche der zweiten und dritten

Rang bekleiden ? Nach Fiſcher , Klaproth und Siebold nimmt den zweiten
der Dai⸗ſio⸗dai⸗ſin „ der „groͤßte Heilige “ oder Präſident des zeheimen
Raths ein, der Kwanback ( geheiligte Perſon ) der ie Regentſchaft
Sos NoiN 1 1 Fa Iun Soy Mifas — 1 1usdes Reiches zu führen hat, ſo lange der Veikado minderjährig und

er Sa⸗dai⸗ſin , 6 der erſte Diener der linken Hand. Der Sohn oder
te Tochter , welche der therrſcher zur Nachfolge auf dem 2 ö

bezeichnet , wenn er „gen Himmel fährt “ ſcheinen höheren Re

Die Verrichtungen des Mikado ſind verſchiedener Art . Er allein
beſtimmt die ze, an welchen gewiſſe Feſte zu feiern ſind , die Farben
die der Prieſter b

ſer
oder jener religiöſen Ceremonie tragen muß ,

das ganze Ceremoniell der Religion iſt ſein Gebiet
heſtätigt Sie Sveſtatigt die Obern der verſchiedenen japaneſiſchen Mönchs

at ſeine Mönche , wie ſich weiter unten zeigen wird
tf twoit 5 1 ichefdot Uu 1 107 nſtan : i

Alle the ſch Streitfragen entſcheidet er in letzter Inſtanz eine
R ſ07 ind 11 dington JoRAYIINBullen ſinden unbedingten Gehorſam

uPorLentene ud Fa nalauhliche OffenAllein die erhabenſt Außerordentlichſte und faſt unglaubliche Offen
arung der goͤttlichen Macht des Mikado beſteht darin , ihn die Japad

Sonngöttin verkörpern derjenigen Göttin ,

Irdiſche unterthan iſt. Jeden Tag bringt

lnzahl Stunden , ſitzend auf ſeinem Throne , in

Durch dieſe Unbeweglichkeit erhält er

ſeines Reiches . Würde er ſeinen Koz
unglück ͤ ntweder zur Rechten oder zur Linken neigen , ſo würde

r The U˖ iche wohin er denſelben , ſo wie derfer on w
u ſe zen würde , von den größten Gefa edroht oder

ſog 0 ru u AGsgegeben ſein . Der erhabene Kopf ſoll ſich weder
zur Recht z Linken neigen , überhaupt eweglich ſein .

m 1 ptet 0 dieſe Ceremonie fit ht mehr ſtatt llein
ſi chnet d ſt daher der C

wertl
N Gotte 0 n Meitado ( nd ihn jeden

Monat . W᷑ an Abwefſenheit der Götter “ nennt
1 0 ihnen verlaſſen und Niemand

malsdann ihre Himmel
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Seine Füße dürfen niemals den Boden berühr 9 a es

rock 1191 101 8 Rn FSI 1 Wiſs 10 16noch , ſo müßte ſeine Abſetzung erfolgen ; will er ſich on dem Orte

zum andern bewegen , ſo kann dies nur auf den Schultern Andere

ſchehen . Kein profanes Auge darf tſehen tatürlich ö tahme

ſeiner Weiber er verläßt daher auch niemals das Innere ſeines Pal

Sein Haar , ſein Bart Nägel ſeiner Finger ein Zehen

verden niemals geſchnit au omme venn er ſchläft va

ſcheinlich während er ſich ſchlafend ſtell denn ſonſt ſollte dies kau

möglich ſein ; Sonnenlicht darf ihn niemals beſcheinen , wie behauptet wir

8158 KHKoint jodag 1 könnte er ſonſtDies ſcheint jedoch u n unte e n de

Sonngoͤttin abſtammen

Was immer er den Tag über in Gebrauch nimmt , muß neu ſei

Er trägt niemals zweimal daſß Gewand Oie cher Tell da

17 Hekor öyaAtf 1 8 ˖ eganze Küchengeraͤthe 1 en es Meitado neu beſchaſſen

Niemand darf nach ihm Gebrauch davon machen .

ider zu tragen , von ſeinem Teller zu eſſen , das

18 8 8 3 „it ſeinemf Ma Hodiont ha öhyauchkon 1o UHohor
Küchengeräthe , das zu ſeinem Mahle gedient hat , gebrauchen , die Ueber

reſte deſſelben zu eſſen , wäre Hochverrath , und würde den

Rache der Götter Alles , deſſen er ſich bedient hat

zerſtört , zerbrochen , in Stücke zerriſſen oder verbrau er

fertig iſt

Man iſt verſucht , hierbei des tartariſchen Gottprieſters Dalai - Lama

zu gedenten , der von einen u U

Sehr häufig wird dem Mikado die vo hm bekleidete Würde läſtie

und er dankt ab. Geſchieht dieß, ſo wird das ganze Reich ohne allen Verzug

jedoch mit möglichſter Stille , hiervon benachrichtigt ; ſtirbt er aber , ſo wird

ſein Tod ſo lange verheimlicht bis ſein Nachſolger , es nut

oder Weib , auf den Thron geſetzt iſt, und dann ſagt man dem Volke

„In 8 ( Cyd Voyſo ndevon der Erde verſchwundeldaß ſein Mikado

ſei , um daſelbſt über die Sicherheit ſeines Reiches

Um dieſe göttliche Würde fort er t derMi ücht wenig

als zwölf geſetzmäßige Weiber , allein ſie werden in zwe ange abgeth

wovon der eine Kiſaki heißt , ſo viel als die Auserwählter ieſe Frauen

des Dalkt



ſeines Hofſtaates tragen ſehr weite Gewänder , worin ſie

öſen Orden des Reiches nachgeahmt werden

u dieſen leeren Ceremonien der abgöttiſchen

an gen Sitten , die an dem Hofe im Gebrauch

Sitz der vornehmſten japaneſiſchen Literatur ,

Us r japaneſiſchen Poeſie und Philoſophie . Die Aka

demie ſoll zwar wiſſenſchaftlicher gebildet ſein ; aber nur

dem idet man Japans Theologen , Geſchichtſchreiber , Dichter ,

toraliſten zar die Frauen des kaiſerlichen Hofes ſollen ſich durch

literariſche Bildung auszeichnen .

it jedoch , daß der Siogun Gründe hat , wegen der geiſtigen

hen Höflinge Argwohn zu hegen , es könnten ſich
iſche Symptome daran reihen . Aus dieſem Grunde hat er zu

Sitze des Hofes , einen Beamten , Syoſi⸗doi , oder Großrichter

W deenannt , aufgeſtellt , der dieEntwicklung des menſchlichen Geiſtes zu über

ichen und r ſeine revolutionären Offenbarungen zu berichten hat .

ſer Spion befindet ſich in einer ſchwierigen Lage ; denn man kennt

r kann daher leicht beiden — ſowohl dem Mikado als

1 Siogi ingenehm werden und befindet ſich alsdann in der

ittern Nothwendigkeit , ſich den Bauch aufſchlitzen zu müſſen , worin die in

Japan gebräuchliche Art des Selbſtmordes beſteht .

igt eine ſchr Tunika ( ſchwarz gilt auf Japan

il othes Gewand , über daſſelbe aber einen

deſſen Franſen ſeine Hände bedecken . Sein Kopfputz

h Art der Prieſter des alten Roms mit verſchiedenen

erſehenen Mütze .

kitglieder des großen Staatsrathes , oder derer , die

zieren , wird verſchieden angegeben ; die beſte

aus der wir ſchöpfen “) , nimmt deren 13,

Klaſſe , die aus den Prinzen des Reiches

der zweiten an , die dem alten Adel angehören .

zur Annahme vorhanden , daß alle dieſe hohen Staats

alsdann von einer Berufung oder einer

dede ſein. Unter ihnen , in regelmäßigen , aber an

fun ſtehen wieder andere Beamte , ſo z. B.

S1i
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die Herren oder Aufſeher der Tempel , die Beamten der auswärtigen

Angelegenheiten , die Polizeimeiſter , die Aufſeher des Ackerbaus u. ſ. w.

Vermuthlich werden alle hohen Staatsämter von den Verwandten des welt

lichen Sioguns , nicht von denen des Mikado bekleidet . Perſönliche Zuſam

er Siogun ſoll denD2menkünfte der beiden Potentaten finden ſelten ſtatt .

Mikado im Laufe von ſieben Jahren nur einmal beſucht haben . Es

ſcheint jedoch , daß der Siogun dem heiligen Hofe von Miako häufige

Botſchaften und reiche Geſchenke ſendet , wogegen der Mikado nichts als

ſeinen Segen und ſein Gebet zurückgelangen läßt . In alle dem liegt

aber nicht mehr als Billigkeit ; denn der Siogun hat die Verfügung

über ſämmtliche Einkünfte des Landes , während der Mikado nichts als

die ſeines kleinen Fürſtenthums von Kioto und gewiſſe kleine Nebenvor

theile ſeines Amtes bezieht . Dort regiert er oder läßt er als unabhängiger

Prinz oder Dandſcho , wie es die Japaneſen nennen , regieren , mit dem

einzigen Unterſchied , daß die japaneſiſchen Prinzen oder Dandſchos Truppen

auf ihre eigenen Koſten unterhalten , während der Mikado keine bewaff

nete Mannſchaft in ſeinem Solde haben darf .

Stets erbt der älteſte ihrer männlichen Nachkommen die Würde

dieſer beiden Herrſcher . Fehlen ſolche , ſo nehmen ſie den älteſten Sohn

irgend eines Reichsfürſten , der ihnen am nächſten verwandt iſt , an Kindes

ſtatt an ; früher ſoll der Mikado irgend ein männliches Kind unter einen

Baum haben ſtellen laſſen ; dann galt es als göttlich und wurde in den

neuen Rang eingewieſen . Vermuthlich gibt es in Japan einen Präſidenten

des Staatsrathes , in der Art , wie es in der Türkei einen Großweſir gibt .

Dort heißt er „Reichsregierer “ und alle andern Räthe ſtehen unter ihm .

Keine Angelegenheit des öffentlichen Wohles kann ohne ihn entſchieden

werden . In den Händen dieſes Staatsrathspräſidenten liegt das Ruder des

Staates ; er entſcheidet über Alles , er beſtätigt oder verwirft ein Todes

urtheil , wo immer es auch verkündigt ſein mag , ernennt zu allen Aemtern

und Dienſten und iſt in ſtetem Verkehre mit den oberſten Behörden des

Reiches . Wo ein Geſetz oder ein Gebrauch behufs der Anwendung nicht

vollkommen klar ſind , muß ſeine Entſcheidung zuvor eingeholt werden .

Dem Staatsrathe , als Ganzem , ſteht es zu , den Siogun abzuſetzen .

Faßt er irgend einen wichtigen Entſchluß , ſo muß derſelbe erſt dem Sio

gun zur Gutheißung vorgelegt werden . Dieß gilt als herkömmlich ,

gleichſam mehr zur ſtillſchweigenden Sanction . Miſcht er ſich aber bei

irgend einem außerordentlichen Ereigniß in die Regierung , verſucht er



ür ſich ſelbſt zu entſcheiden und wartete Gutheißung zu

verzögern , ſo wird die Angelegenheit dem Schiedsſpruche dreier Prinzen

Verwandten des Kaiſers unterbreitet , ihre Entvon Geblüt als nächſten te

ſcheidung gilt alsdann als endgültige , iſt aber oft von betrübenden Folgen

begleitet . Entſpricht ihre Entſcheidung den Anſichten des Staatsrathes ,

ſo muß der Siogun zu Gunſten ſeines Sohnes oder anderer geſetzlicher

Erben abdanken . Auf dieſe Weiſe hat dieſer deſpotiſche Gebieter , wofür

ihn die Europäer ſtets anſehen , in dieſen Staatsangelegenheiten nicht

einmal das Recht , ſeine Anſicht zu ändern .

Sprechen hingegen die drei ſchiedsrichtenden Prinzen es aus , daß

der Monarch Recht , der Staatsrath aberUnrecht hat , ſo ſind die Folgen

noch viel ernſter . Der Miniſter , der mißliebige Maßregel angeordnet

hat, muß ſterben ; die Miniſter , die ihn dabei am meiſten unterſtützt

haben , müſſen ebenfalls häufig den Tod wählen ; hie und da müſſen ſie

mit ſammt dem Weſir oder Reichsregierer ſich ihre Bäuche aufſchlitzen .

Bei ſolcher Verantwortlichkeit ſind die Menſchen natürlich wenig geneigt ,

neue Geſetze vorzuſchlagen oder Neuerungen vorzunehmen . Es kommt

noch hinzu , daß der ganze Staatsrath , als Ganzes , wie in den einzelnen

Gliedern , ſtets von Spionen ( die man theils kennt , theils nicht kennt )

umgeben iſt. Dieſe Spione ſind von ihren Vorgeſetzten , Untergebenen ,

ihren Rivalen und von ihnen ſelbſt , der Eine gegen den Andern , beſtellt ,

und es geht daraus hervor , daß dieſe dem Anſcheine nach unbeſchränkten

Winiſter kaum eine Geſetzesveränderung ohne zu zittern und zu zagen

mternehmen können .

Wenden wir uns zu den Vaſallenprinzen des Reiches , ſo finden wir ,

daß ſie in gleichem Maße wie die Mitglieder des oberſten Raths bearg

vohnt werden . Gegen dieſe Prinzen iſt in der That die Eiferſucht des

Sioguns und des Staatsraths — — gerichtet

Urſprünglich gab es 66 oder 68 unabhängige Fauftanttne
die

neben dem unabhängigen Königreiche beſtanden . Als Fürſtenthümer ver

erbten ſie , waren aber bei Hoch - oder Staatsverrath verfallen . viele

Fürſten ſich in letzterem Falle befanden , ſo benützte man dieſen Umſtand

ind theilte die verfallenen Fürſtenthümer in viele Bruchſtücke ; ſo ſollen

aus 66 oder 68 , 604 heute beſtehende getrennte Verwaltungen entſtanden

ſein, wozu man noch große und kleine Fürſtenthümer , Herrſchaften , kaiſer

che Provinzen und unmittelbare Reichsſtädte rechnen muß .

Die Vaſallenprinzen regieren mit allen äußern Formen wirklicher
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Souveränität , und jeder derſelben unterhält durch die Adeligen , die

falls ihre Vaſallen ſind , ſeine eigene Armee . Allein dieſe Souveränität

iſt wenig mehr als bloßer Schein ; die Fürſten dürfen nicht

und nichts vorſchlagen , außer der Siogun und ſein Staatsrath habe

ihre Zuſtimmung dazu ertheilt

ſie ſind von einem vollſtändigen Netze polizeilicher Gewalt

politik umgarnt ; ſie ſtehen unter ſteter Aufſicht von Spionen und An

gebern , die ſie im Privat⸗ und häuslichen Leben

und politiſchen Auftreten beobachten . Die eigentliche Verwaltung ein

jeden Fürſtenthums ruht nicht bei dem Fürſten ſelbſt oder den Minif

ſeiner Wahl , ſondern in den Händen zweier Sekretäre , welche der ob rſte
Rath beſtellt . Von dieſen zwei Sekretären wohnt der eine im Fürſtent

ſelbſt , der andere zu Yeddo , wo auch die Familie d

als Geiſel für ſeine Treue zu wohnen hat . Dualismus

der Grundcharakter japaneſiſcher Politik . Dieſe doppelten

erſtrecken ſich auf alle hohen Aemter der Provinzen , und nur indem zwei

ſolche offizielle Kollegen jährlich mit einander tauſchen , ſehen die, welche

ſolche bekleiden , ihre Familien wieder ; denn wer ſein Amt das Jahr über
in der Provinz verſieht , muß ſeine Familie in der Hauptſtadt urück
laſſen ; kehrt er , nach Umfluß ſeiner Zeit , dahin ſe 16

Kollege in die Provinz begeben und die Familie deſſelben bleibt

in der Hauptſtadt zurück .

Jedes andere Jahr dürfen oder vielmehr müſſen die Vaſallen zu

Heddo , in der Nähe des Palaſtes des Sioguns , wohnen

man ſie zu ihren Familien , aber ſtets unter derſelben Aufſicht wie

Im Grunde hat , ſo lange ſie ihre Fürſtenthümer inne haben ,

ſtete Unruhe und Beſchränkung im Gefolge . Hieraus erklärt ſich auch
unter ihnen herrſchende Gebrauch , zu Gunſten il

geſetzmäßiger Erben abzudanken . Man hat die

daß man in Japan ſelten einen regierender

Alter antrifft . Entweder verlaſſen ſie freiwillig ihre Throne , oder
in frühem Alter vor Kummer oder Aerger . Für die Herrſcher bleibt
immerhin das japaneſiſche Regierungsſyſtem ein vielfach läſtiges , wie es

ſonſt auch gegenüber den Regierten beſchaffen ſein ma Mikado oder
Siogun , Weſir oder Provinzſekretär ſie alle ſind übel daran und zu
einer Exiſtenz verurtheilt , die einem Europäer eben ſo uner „ w
die eines Galeerenſklaven erſcheinen müßte .
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es Landes hatte ſich als Taglöhner verkleidet und ſolch niedr gen Dienſt
verrichtet , um das Amt eines Spions beſſer verſehen zu können , zu welchem
Behufe ihn der Hof nach Matsmai geſandt hatte .

Trotzdem die Japaneſen unter einer ſolchen Regierung leben , werden
doch als ſehr freimüthig in ihrem Weſen , aufrichtig in Geſinnung

und deren Ausdruck und im Punkte der Ehre als ſehr empfindlich ge
ſchildert . Dieſe Thatſache wäre nur ſchwer glaubhaft , machte man nicht
in der Türkei ganz dieſelbe Wahrnehmung . Faſt jeder Türke , der der
Regierung ferne ſteht , wird als ein freimüthiger , aufrichtiger , kurz in allen
Punkten aufrichtiger Mann geſchildert , während derjenige , welcher mit

der Regierung in Verbindung ſteht , ziemlich ſicher als das gerade Gegen
theil gelten kann , tämlich als ein Mann , der fähig iſt , den Spion zu
machen , wie jeder andern niedrigen Handlung . So wie ein noch ſo ehr
licher Türke , ſei es nun durch Zufall Ehrgeiz oder durch die Launen
irgend eines Großen , von den Regierungsnetzen umſtrickt wird , ſo iſt mit
einem Male ſeine ganze geiſtige Natur verändert .

Das Haupt einer japaneſiſchen Familie , ſchreibt ein neuerer hollän
diſcher Schriftſteller , iſt verantwortlich für ſeine Kinder , ſeine Knechte und
den Fremdling , der ſich unter ſeinem Dache befindet . Da aber jede Stadt
aus Abtheilungen von fünf Familien beſteht , von denen jedes Mitglied
für das Betragen der andern verantwortlich iſt, ſo wird dadurch als
Pflicht eines jeden betrachtet , was man in Europa als Vergehen der
Sittlichkeit anſehen würde ; denn was immer in einem Haushalt Unge

nliches vorfällt , wird ſogleich von den vier andern Zeu gen der Behörde
berichtet . Strenger Hausarreſt iſt gewöhnlich die Strafe , die darauf geſetzt
iſt . Die Thüre und die Fenſter des Hauſes , worin der Geſetzesübertreter
wohnt , werden gewöhnlich für die Dauer von 100 Tagen verſchloſſen :
ſeine gewöhnliche Beſchäftigung wird unterbrochen ; bezog er irgend einen

' ohn , ſo fällt dieſer weg ; ſeine Freunde und ſein Barbier erhalten keinen
Zutritt mehr zu ihm. Jeder Haushalt muß einen waffenfähigen Mann

ſtellen ; eine Abtheilung von fünf derſelben macht eine Compagnie aus :
25 ſolcher Compagnien ſtehen unter einem Offizier , und ſind der Beſtandtheil
einer Brigade von 6000 oder 7000 Mann . Auf dieſe Weiſe kann die Mann
ſchaft einer Stadt unabhängig von der regulären oder Polizei nannſchaft
jeden Augenblick gemuſtert werden . Wachhäuſer gibt es in jeder Straße und

befindet ſich jede Nacht und bei feſtlichen Gelegenhetten oder wo ein
zuſammenſtrömen des Volkes ſtattfindet , auch bei Tage , eine Wache darin
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Jede Straße hat in ihren Ausgängen einen Schlagbaum , der ſie augen
blicklich von der übrigen Stadt trennt

Da jede Straße einer jeden Stadt ihre Polizeibeamte und ihre Po

ordnung hat und überdieß an jedem ihrer Ausgänge verſperrt werden

kann , ſo kann es nicht ſchwer ſein , eines Uebelthäters habhaft zu werden

berbeamte hat den Titel Ottona ; derſelbe hat darauf zu ſehen ,

die Wachen die Nacht über ihren Dienſt verrichten und hält eine

Liſte, worin die Namen der Bewohner jedes Hauſes verzeichnet ſind

Eben ſo führt er ein Regiſter über Geburten , Todesfälle und Heirathen
wie über die , welche verreiſen , oder ihren Aufenthaltsort ändern , wobei der

tand und Rang , dem ſie angehören , wie ihre Religion und der Handel ,

den ſie treiben , verzeichnet ſind . Er macht in allen Streitfällen den

Schiedsrichter , darf aber nur kleine Strafen vollziehen laſſen . Soll ein

Uebelthäter ergriffen werden , ſo geſchieht von ihm der Aufruf hierzu .

Kurz , er iſt in ſeinem Bereich für alles verantwortlich , was geſchieht . Sein

Amt bekleidet er durch die von der Regierung beſtätigte Wahl der Bevöl

rung und ſeine Beſoldung beſteht im zehnten Theil der Einkünfte der

Straße ; zu Nagaſaki wird ſolche durch eine Steuer auf fremde Waaren

Alle Straßenthore werden die Nacht über , und auf leichten Anlaß
in auch den Tag über geſchloſſen . Als Lord Elgin im Jahre 1858

heddo beſuchte , wurde eine Straße nach der andern abgeſperrt , um das

Godydränge abzuhalten . Zu Nagaſaki ſchließt man ſie , wenn fremde Schiffe
in die See gehen , um die Flucht der Einwohner oder das Einſchwärzen

bon Waaren zu verhindern , und öffnet ſie nicht eher , als bis die Schiffe

außer Sicht ſind und jeder Stadttheil vorher durchſucht iſt , ob Niemand

fehlt ; der Polizeibeamte ruft dabei Jedermann beim Namen und es muß

hm geantwortet werden . In gefährlichen Zeiten muß man ſich vom

Ottona einen Paß ausſtellen und ſich von einer Wache begleiten laſſen ,

im aus einer Straße in die andere zu gelangen . Will man ſeinen

Wohnort verändern , ſo muß man ſich in einer Bittſchrift an den Ottona

er Straße , wo man wohnt , wenden , und die Gründe der Wohnortsver

inderung darin angeben ; dieſes Geſuch muß von dem Geſchenke eines

xiſches begleitet ſein . Ehe der Ottona der Straße , wohin man ſich begeben

vill , anwortet , erkundigt er ſich nach dem Gewerbe , dem Charakter und

der allgemeinen Aufführung des Bittſtellers ; er fragt jeden Bewohner der

Straße , ob er einwilligt , denſelben aufzunehmen . Jeder Widerſpruch , der ſich
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zuf deſſen Charakter und Aufführun ult 9 werfſun

Geſuchs zur Folge ; wird aberſolchem willf

von jedem Bewohner der Straf r wo

Wohlverhalten und die Erlaubniß der Auswe

ſollte nun glauben , daß die Sache damit zu 0

ſiſche Vorſicht und Weitläufigk eiſchen 1

Auswanderer geht ſeinem Zeu n

ihn unter ſeiner Sch tz nimm ihm das Wohnrecht i einer Straf
7

tot o NorautuaauIHPEsgeſtattet und ſeine Verantwortlichkeit für ihn eintreten

derſelbe alle Bewohner der neuen Straße bewirtl Fſt die 0

ſo verläßt er ſeine alte nu imu aller 2

wohner der Straße , in der ſie gelegen iſt, geſchehen darf ; iſt der neue Er

verber eine unbekannte Perſon oder genießt derſelbe einen ſchlechten Ruf

o kann ein Widerſpruch erfolgen . Unerläßliche Bedingung bleibt immerhin

daß der neue Erwerber acht , manchmal zwölf Prozent Wohnſteuer in den

allgemeinen Schatz der Straße zahlt , wovon ein Theil

wohner der Straße vertheilt , der andere aber zu den allg

koſten verwendet wird .

Gleiche Förmlichkeiten kommen in Uebung , wenn Jemand reiſen will

Das Zeugniß , was er ſich geben laſſen muß, enthält Zy

der Reiſe . Alle Beamte der Straße , wo

unentgeldlich darauf drücken , der Regierung mu doch eine Steuer dafür

gezahlt werden .

Entſteht ein Straßenkampf , ſo ſind die nächſt Anwohnenden gehal

die Streitenden zu trennen . Tödtet Einer den Andern , ſo koſtet dieß , ſelbſt

wenn er nur zum Schutze ſeines eigenen

Kopf ; allein die drei nächſtwohnen

Volksgebrauch genöthigt , ſich mehrere Monat

aufzuhalten ; man läßt ihnen zwar Zeit , für die Dauer ihrer häusliche

Einſperrung ſich einen Vorrath von Lebensmitteln anzuſchaffen ; iſt dieß

aber einmal geſchehen, ſo werden Thüren und Fenſter mit Bre

erſperrt . Außerdem 1

zu der Nachläßigkeit , welche ſie bein

Tag gelegt haben , öffentliche Arbeit verrichten ; d
zeſeheneren

ohner der Straße werden ſtrenger beſtraft , als der Reſt

verantwortlich ſind

nes gewiſſen Rangs trägt ein Schwert und einen
Weder Japaneſe e
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Die dritte begreift , wahrſcheinlich ohne allen Unterſchied , die Prieſter
aller Religionen und Secten , die in dem Reiche blühen , in ſich .

In der vierten befinden ſich die Kriegsleute oder Vaſallen , die der
Adel als Soldaten ſtellt .

Alle dieſe vier Klaſſen , die die höheren Stufen der japaneſiſchen Ge
ſellſchaft darſtellen , genießen das beneidete Vorrecht , zwei Schwerter und
eine Art unterrockweite Hoſen tragen zu dürfen , wie ſie Niemand außer
ihnen tragen darf . Um alſo zu wiſſen , ob Jemand den höheren Klaſſen

angehört , darf man nur auf ſeinen Schwertgürtel und ſeine Hoſen ſehen ,

außer er iſt verkleidet , um zu ſpioniren .

Die fünfte ſcheint in ſich zu begreifen , was wir unter Mittelklaſſen

verſtehen , nämlich Aerzte , niedere Staatsdiener , Gewerbsleute und An

geſtellte derſelben .

Die ſechste zählt die bedeutenderen Ladenbeſitzer und Kaufleute , die ,
wie groß auch immer ihr Reichthum und ihre Intelligenz ſein mögen ,
von den Japaneſen nur wenig geachtet werden . Nach Kämpfer ſind ſogar
die Götter , zu denen ſie beten , im Vergleich zu denen der Vornehmen ,
niedere und verachtete . Jeder aus der beſſeren Klaſſe , ja ſogar der gemeine
Soldat , der ſich irgend mit Handel befaßt , verliert dadurch ſein Anſehen
auf immer ; und doch findet man unter den Handeltreibenden die einzigen
wirklich reichen Leute des Landes . Doeff erzählt von ſeinem Aufenthalte

zu Yeddo : Es lebt hier ein Seidenwaarenhändler Namens Itſigoja , der
in allen größeren Städten des Reiches Filiale hat . Welcher ſeiner Kunden

von ihm gekaufte Waaren in eine derſelben , Nagaſaki z. B. , verbringt und

ſich derſelben wieder zu entäußern wünſcht , darf ſie zurück geben und

erhält dafür den gezahlten Preis voll zurück . Der R eichthum dieſes Mannes

muß , wie ſich aus dem Nachſtehenden ergibt , ſehr bedeutend ſein

„ Während meines Aufenthaltes zu Heddo brach daſelbſt eine große

Feuersbrunſt aus , die auf eine Länge von drei und eit ite von einer
halben Meile Alles und auch ſeine Wohnung in Aſche legte . 5tſigoja
verlor ſeinen Laden und ein Waarenmagazin , das mehr als 100,000 Ballen

Zwirnſeide enthielt . Der ganze Werth hiervon ging ihm verloren , da die Japa
neſen keine Feuerverſicherung kennen . Nichts deſto weniger ſandte er uns
10 ſeiner Leute zu , die uns gute Dienſte leiſteten : am zweiten Tag nach

dem Brande war er bereits mit dem Wiederaufbau ſeiner Lagerhäuſer

beſchäftigt und zahlte jedem dabei beſchäftigten Zimmermanne einen täg
lichen Lohn von 6fl . “
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Ein ſolcher Fall von roßem Handelsreichthum ſteht indeß in den

großen Städten dieſes Reiches nicht vereinzelt d

Ein Kaufme n, Paris oder andern großen europäiſchen

Städte nag ſeinen Erwerb ſchnell oder noch ſchneller verſchwenden , als

er ihn geſammelt hat darf alsdann nur in einem eleganten Quartier

ind mi ſprechenden Equipage ſich einrichten , koſtſpielige

Gaſtmäler anſtalten , überhaupt in Allem die reichſten und verſchwende

iſchſten Grof es nachahmen . Der japaneſiſche Kaufmann darf

lichts von allem dem. Seine Lebensweiſe iſt ſtreng durch das Geſetz vor

geſchrieben , das ihm als unverletzlich gilt . Schließt er ſich nicht dem Haus

halt eines Großen an, ſo darf er nicht einmal ein Schwert tragen . Wie

es ſcheint , begehen nicht Wenige dieſe entwürdigende Handlung , und iſt

der meiſt verarmte Adel nur zu bereit , die Zahl ſeines unmittelbaren

Gefolges auf ſolche Weiſe zu vermehren . Allein kein Aufwand von Geld

und keine Gönnerſchaft macht den Kaufmann der unſchätzbaren Ehre theil

haftig , unterrockartige Hoſen tragen zu dürfen , wovon weiter unten mehr8

Klaſſe beſteht aus Kleinhändlern , Krämern , Mechanikern

2 Künſtlern aller Art, Malern u. ſ. w. , die füglich eine höhere Stufe

uf der geſellſchaftlichen Leiter Japans inne haben dürften .

Die achte beſteht aus den Landleuten , Ackerbauern und Taglöhnern

aller Art. Die Maſſe derſelben ſoll nicht beſſer als Hörige ſein . Wie auf

den ſchen Continent ſoll jedoch nebenbei noch eine Klaſſe beſtehen

äßig in den Ertrag des Guts mit dem Bodenbeſitzerte ſich vertragsmaßie

theilt . Allein unglücklicherweiſe nehmen , wie anderwärts , die japaneſiſchen

Bodenbeſitzer den Löwentheil für ſich und überlaſſen den Pächtern ſo

wenig , daß dieſelben meiſt ſo arm wie die Hörigen ſindA6B

7 aſſe , die ſo verachtet iſt , daß ſie nicht einmaldoch gibt es eine

erwähnt wird. Das ſind die wahren Pariahs Japans . Gerber , Leder

arbeiter , kurz jeder, der mit der Zubereitung von Leder oder dem Leder

handel ſich abgibt , iſt dieſem Banne unterworfe Er darf nicht mit

oder einem Dorfe wohnen , ſondernandern Menſchen in einer
5

muß in entlegenen Hütten oder ſonſt an einſamen Orten ſeinen Wohnſitz

aufſchlagen . Er zählt nicht einmal mit der übrigen Bevölkerung , die zu

gewiſſen Zeiten mit beſonderer Sorgfalt verzeichnet wird . Er darf kein

Wirthshaus , überhaupt keinen öffentlichen Verſammlungsort betreten . Iſt

er unterwegs und bedarf einer Nahrung oder eines Trunks , ſo muß er
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˖ Des Sioguns eigene

elche die Vaſallenfürſten

el jen mner r früheren hollän

lich. Nachdem dieſer alte Schrift

tniſſe Kontingent an Leuten

0 11 nennt ſie ſchließlich „lautei

denſtoffe gekleidet ſind.“ Golownin

ngehörige des Kriegerſtandes

eg h· lusdauer und Heiter

0 1 U wenigen Ausnahmen

apferſte aſiatiſche Armee gelten

apaneſen vielen der benachbarten Reiche als

ſolche ſehr beliebt ; bei mehr als einer Ge

portugieſiſcher Truppen ,

Aten. Was die von ihnen befolgte

erzl hlecht geweſen ſein , trotz allem

riftſteller hierüber ſchreibt . Sie

enig, ebenſo wenig von der Kunſt ,

vertheidigen oder einzunehmen . Ihre

chleck ch ſein, ſo ſchön auch ihre Geſchütze

ierwaffe iſt die alte lange Flinte mit Feuer

hel aus Vorurtheil oder weil es in Japan

teinſorten fehlt, mit unſern modernen Gewehren

obgleich ſie die letzteren ſehr gut kennen und

Anſertigung beſttzel

N allgemein im Gebraue zu jein, denn

hülfliche lange Speere Wurſſpieße und

zewöhnlichen Bewaffnung eines japane

ertklingen und ewunderungswurdig gut

m Gebrauche des

val Cl IUe U der ! Schlachten kommt die

Zeiten bediente 0 Waneſen der Kettenpanzer

m noch hi Offiziere Panzer über ihren



ſeidenen Wämſern , unter denſelben aber den weiten ſeidenen Unterrock
oder die unterrockartigen Hoſen tragen .

Trotz des 200jährigen tiefen Friedens , den Japan genießt , der auf
die kriegeriſchen Tugenden der Nation verderblich eingewirkt haben mag
ſteht doch der Kriegsdienſt bei ihnen in großem Anſehen . Im Geſpräche
gibt das gemeine Volk , ſelbſt reiche Kaufleute , dem gemeinen Soldaten
den Titel : Sama oder vornehmer Herr und benimmt ſich ihm gegenüber
ſehr achtungsvoll . Einen Soldaten von ſeinem Dienſte abwendig zu machen
gilt als die größte Strafe , die über ihn verhängt werden kann . Was
auch der Rang eines Soldaten ſei , jeder hat das Recht , zwei Schwerter
oder einen Säbel und einen Dolch wie der erſte Große des Reiches zu
tragen . Man behauptet , ſelbſt gemeine japaneſiſche Soldaten beſäßen ein
ſo empfindliches Ehrgefühl , daß ſie ihnen widerfahrene Beleidigungen häufig
durch Zweikämpfe rächen , oder ſich den Bauch aufſchlitzen , um zu beweiſen
daß ſie den Tod der Schande vorziehen . Sind ſie wirklich Leute dieſer
Art , ſo werden ſie auch tapfer und ausdauernd ſein . Einer europäiſchen
gegen ſie geübten Taktik werden ſie zwar unterliegen ; allein man kann
nicht ohne Schaudern daran denken , wie viele ihrer fallen müſſen , bis
der Angreifer ſeinen Zweck erreicht .

Allem Anſchein nach gibt es in Japan kein eigentliches Geſetzbuch ;
ihre Geſetze ſind nichts als Edikte , die der Kaiſer von Zeit zu Zeit erläßt
Man behauptet , ſie ſeien ſehr einfach abgefaßt , und beſäßen das ſeltene
Verdienſt , auch der geringſten Faſſungskraft verſtändlich zu ſein . Erſcheint
ein neues Edikt , ſo verſammeln die Behörden das Volk , und verkündigen
ihm mündlich den Willen des Kaiſers . Hierauf eirkulirt das Edikt in
allen Theilen des Landes in Druckform ; da Jedermann , ſei es nun Mann
oder Weib , des Leſens kundig iſt , ſo muß auf ſolche Weiſe das Geſetz
bald Jedermann bekannt ſein . Außerdem haben ſie noch eine Methode ,
die Sache offenkundig zu machen : das Edikt wird nämlich in einer öffent

lichen Halle oder an ſonſt einem hierzu geeigneten Platze in jeder größeren
und kleineren Stadt oder Dorfe des ganzen Reiches zu Jedermanns Ein
ſicht angeſchlagen .

Im Prinzip gilt der Tod als die Strafe für alle Vergehen .
ſtellen dabei den Satz auf , daß nur da die Gerechtigkeit gehörig gepflegt

Die Japaneſen

werde , wo Alle , gleichviel welchen Ranges , die verbrecheriſcher Thaten
überwieſen ſind , in gleicher Weiſe beſtraft werden ; ſie ſehen die Todes
ſtrafe als eine ſolche an , die den Fürſten wie Bauern auf gleiche Weiſe
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